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I. Vorbemerkungen und Presserückschau  
 

Mit dem Sozialbericht 2018 legt die Verwaltung nunmehr zum 20. Mal eine umfangrei-

che und detaillierte Berichterstattung über die soziale Entwicklung in der Verbandsge-

meinde Hamm (Sieg) vor. 

 

Der Sozialbericht wird auch in seiner Jubiläumsausgabe das Ziel verfolgen neben der 

Darstellung der aktuellen Probleme und Herausforderungen auch die Leistungen der 

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) transparent zu machen und somit eine hilfreiche 

Grundlage für eine Diskussion über die weitere Entwicklung der kommunalen Sozial-

politik zu bilden. 

 

Neben dem Bekannten und Bewährten wird sich der Sozialbericht in dieser Ausgabe 

auch einem anderen, für die Region sehr bedeutendem Jubiläum widmen. 

200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 

Zu Ehren des Vaters der Genossenschaftsidee wird unter IX. über das Raiffeisen-Jahr 

in Hamm (Sieg) berichtet. 

 

Des Weiteren bilden wiederum die Ausführungen zu den Ausgabebelastungen der 

einzelnen Transferleistungen sowie die Veränderungen bei den Fallzahlen in der VG 

Hamm (Sieg) einen Schwerpunkt des Sozialberichts 2018. 

Zahlreiche Tabellen und statistische Darstellungen sollen diese Informationen im De-

tail veranschaulichen.  

 

Wie in den Vorjahren, so gilt auch für den Sozialbericht 2018, dass Anregungen allge-

meiner Art oder ganz konkret hinsichtlich zu ergänzender oder zu vertiefender The-

menbereiche gewünscht sind.  
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Rhein-Zeitung vom 21.09.2018 
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II. Bearbeitung von Rentenanträgen 
 

In dem Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wurden insgesamt 182 Rentenanträ-

ge bearbeitet.  

Im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 waren es mit 171 weniger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rhein-Zeitung vom 13.07.2018 
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III. Höhe der aktuellen Regelbedarfsstufen 
 

Zum 01.01.2018 wurden die Regelbedarfsstufen erhöht. 

Gemäß § 2 der Verordnung zur Bestimmung des für die Fortschreibung der Regelbe-

darfsstufen nach § 28a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen 

Vomhundertsatzes sowie zur Ergänzung der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches So-

zialgesetzbuch für das Jahr 2018 (Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 

2018 – RBSFV 2018 vom 08. November 2017) sind für die einzelnen Regelbedarfsstu-

fen daher nachfolgende Betragshöhen festgesetzt: 

 
   Stufe         Betrag (in €)    

          alt   ab 01.01.18 

a) Haushaltsvorstand/alleinstehende     
Haushaltsangehörige 

(Regelbedarfsstufe 1)     409,00 €  416,00 € 

b) zusammenlebende Ehe-/Lebenspartner 

(Regelbedarfsstufe 2)     368,00 € (jeweils) 374,00 € 

c) Erwachsener ohne eigenen Haushalt    

(Regelbedarfsstufe 3)     327,00 €  332,00 € 

d) Person ab Beginn des 15.  bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 

(Regelbedarfsstufe 4)     311,00 €  316,00 € 

e) Person ab Beginn des 7. bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres      

(Regelbedarfsstufe 5)     291,00 €  296,00 € 

f) Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 

(Regelbedarfsstufe 6)     237,00 €  240,00 € 
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Rhein-Zeitung vom 08.09.2017 
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IV. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 

1. Allgemeines 

 

Gemäß dem Vierten Kapitel des SGB XII ist Älteren und dauerhaft voll erwerbsgemin-

derten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Le-

bensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, auf Antrag 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten. 

 

Leistungsberechtigt wegen Alters sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet ha-

ben, sofern sie vor dem 1. Januar 1947 geboren sind. Für Personen, die nach dem 31. 

Dezember 1946 geboren sind, wird diese Altersgrenze mit jedem Jahr um einen Monat 

bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres angehoben. 

 

Leistungsberechtigt wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung sind Perso-

nen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert 

sind. 

 

Im Dezember 2018 erhielten 46.845 Menschen in Rheinland-Pfalz staatliche Unter-

stützung in Form von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Nach An-

gaben des Statistischen Landesamtes waren es damit 1.744 Personen bzw. 4 % mehr 

als im Jahr zuvor. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2016 setzt sich 

der in den vergangenen Jahren zu beobachtende Trend steigender Empfängerzahlen 

weiter fort. Im Vergleich zum Jahr 2005 – dem Jahr der Einführung der Grundsiche-

rungsleistungen nach SGB XII – hat die Zahl der Menschen, die auf diese Form der 

staatlichen Unterstützung angewiesen sind, um 55 Prozent zugenommen. 
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Personen, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um den grundsätzlichen 

Bedarf für den Lebensunterhalt zu sichern, haben Anspruch auf Grundsicherung, wenn 

sie entweder das 65. Lebensjahr vollendet haben oder zwischen 18 und 65 Jahre alt 

und in vollem Umfang dauerhaft erwerbsgemindert sind. Diese soziale Leistung wurde 

Anfang 2003 in erster Linie mit dem Ziel eingeführt, der so genannten verschämten 

Armut entgegenzuwirken. Vor allem ältere Menschen machten Sozialhilfeansprüche 

häufig nicht geltend, da sie den Rückgriff auf ihre unterhaltsverpflichteten Kinder fürch-

teten. Bei der Grundsicherung werden im Regelfall weder Kinder von Grundsicherung 

beziehenden Senioren, noch Eltern erwerbsgeminderter Kinder für ihre bedürftigen 

Angehörigen zur Kasse gebeten. 

 

Im Dezember 2018 hatten gut 24.200 Leistungsberechtigte (52 Prozent) die Regelal-

tersgrenze erreicht bzw. überschritten und erhielten Grundsicherung im Alter. Rund 

22.600 Empfängerinnen und Empfänger (48 Prozent) waren Volljährige unter der Re-

gelaltersgrenze und nahmen die Leistungen aufgrund dauerhafter Erwerbsminderung 

in Anspruch. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter wurden über-

wiegend Frauen gewährt (60 Prozent), während Leistungen infolge einer Erwerbsmin-

derung häufiger von Männern beansprucht wurden (55 Prozent). 

 

Regional betrachtet zeigen sich große Unterschiede bei der Inanspruchnahme. So 

kamen in den kreisfreien Städten auf 1.000 volljährige Einwohnerinnen und Einwohner 

im Durchschnitt 19,7 Leistungsempfänger; in den Landkreisen lag dieser Wert bei le-

diglich 11,6 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Empfängerzahlen in den 

Kreisen um vier Prozent gestiegen; in den Städten war ein Plus von 3,6 Prozent zu 

verzeichnen. (VG Hamm 10,54 Leistungsempfänger/innen, im Jahre 2017 waren 
es 10,66). 
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Die Daten stammen aus der Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung, die erstmals für das Jahr 2016 zentral durch das Statistische 

Bundesamt für den Monat Dezember durchgeführt wurde. Die erhobenen Angaben 

werden zu Auswertungszwecken den Statistischen Landesämtern zur Verfügung ge-

stellt. Mit der Umstellung der Erhebung auf eine zentrale Bundesstatistik findet auch 

die seit dem Jahre 2012 eingeführte Regelaltersgrenze in den Ergebnissen Berück-

sichtigung. Im Erhebungszeitraum Dezember 2018 hatten, durch die jährliche Anhe-

bung der Regelaltersgrenze bedingt, Menschen mit einem Alter von 65 Jahren und 7 

Monaten Anspruch auf Altersruhegeld. Die Daten der Ausgaben kommen aus der Sta-

tistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, die weiterhin durch das Statisti-

sche Landesamt aufbereitet wird. Die Angaben erhalten die Statistischen Ämter von 

den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie dem Landesamt für Soziales, Jugend 

und Versorgung. 

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz) 

 

Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) ist 

der nachstehenden grafischen Darstellung zu entnehmen. 

 

Nach dem bisherigen Höchststand aus dem Vorjahr mit 102 Fällen ist die Fallzahl zum 

Ende des Jahres 2018 wieder leicht zurückgegangen (99 Fälle). Dennoch bleibt zu 

konstatieren, dass sich die Anzahl der Fälle seit dem sprunghaften Anstieg im Jahr 

2014 weiter auf einem hohen Niveau befindet. Für die nächsten Jahre kann keine 

deutliche Reduzierung prognostiziert werden. 
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2. Darstellung der Ausgabenentwicklung  

 

Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung betrugen im 

Jahr 2018 552.770 €. Nach dem hohen Wert aus dem Jahr 2017 ist somit neben dem 

Rückgang der Fallzahlen auch ein Rückgang der Ausgaben zu verzeichnen gewesen. 

Die außergewöhnliche Ausgabensteigerung des Vorjahres wurde in der letzten Aus-

gabe unter anderem durch einen exorbitant hohen Wert (ca. 40.00,00 €) an Erstattun-

gen durch Leistungsumstellungen (Wechsel des Sozialhilfeträgers) erklärt. 

Im Allgemeinen sorgt die jährliche Erhöhung der Regelbedarfsstufen regelmäßig auch 

bei scheinbar gleichbleibender Anzahl der Fälle für eine Erhöhung des Ausgabevolu-

mens. 
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Teilt man die angefallenen Kosten auf die Fallzahlen des jeweiligen Jahres auf, so 

ergibt sich für das Jahr 2018 ein Wert von ca. 5.600 € pro Fall/Jahr (552.770 € / 99 

Fälle). Das Ausgabevolumen ist somit im Vergleich zum Vorjahr, trotz Reduzierung der 

Fallzahlen leicht angestiegen. In 2017 betrugen die Kosten pro Fall/Jahr (bereinigt um 

die Erstattungen) 5.500 € ((607.467 € - 40.000 €) / 102 Fälle). 

In 2016 lag der Wert bei deutlich geringeren 4.900 € pro Fall/Jahr (483.137 € / 98 Fäl-

le). 

 

Durch die vollständige Kostenübernahme dieser Leistung durch den Bund werden die 

Kommunen hier nun deutlich entlastet. 
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3. Zusammensetzung der Hilfeempfänger 
 

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Hilfeempfänger 

entsprechend den Kriterien „wegen Alter“, oder „wegen voller Erwerbsminderung“. 

Zum Stichtag 31.12.2018 wurde in insgesamt 43 Fällen Grundsicherung aufgrund Hil-

febedürftigkeit im Alter und in 56 Fällen Grundsicherung aufgrund voller Erwerbsmin-

derung geleistet. 

 

 

 

 

 

Ein genauerer Blick auf die Zusammensetzung der Hilfeempfänger von Grundsiche-

rung im Alter (mindestens 65 Jahre und 7 Monate) verdeutlicht, dass unter den  
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alleinstehenden Personen gerade Frauen überproportional von der sogenannten Al-

tersarmut betroffen. Während nur 30 % der Hilfeempfänger Männer sind, müssen 70 

% der Frauen ihre Renteneinkünfte mit Sozialhilfeleistungen aufstocken. Auf Landes-

ebene stellt sich die Situation ähnlich dar. Hier sind es 60 % der Frauen und nur 40 % 

der Männer die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. 
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V. Hilfe zum Lebensunterhalt 
 

1. Allgemeines 

 

Während der Hilfe zum Lebensunterhalt seit der Einführung des Sozialgesetzbuch 

Zweites Buch (SGB II) im Jahre 2005 bis ins Jahr 2008 eine untergeordnete Rolle zu-

kam, stiegen die Fallzahlen ab dem Jahre 2009 deutlich an und fanden im Jahre 2011 

ihren bisherigen Höchstwert (22 Fälle). 

 

Nach einem leichten Rückgang in den Jahren 2012 bis 2014 stiegen die Fallzahlen 

zum 31.12.2015 wieder auf einen ähnlich hohen Wert (21 Fälle). Seitdem waren die 

Fallzahlen eher rückläufig. Zum ersten Mal nach 2015 ist im Jahr 2018 wieder ein 

leichter Zuwachs zu sehen (17 Fälle). 
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Ende vergangenen Jahres erhielten in Rheinland-Pfalz knapp 16.000 Personen – je 

zur Hälfte Männer und Frauen - Hilfe zum Lebensunterhalt. Wie das Statistische Lan-

desamt Rheinland-Pfalz mitteilt, stieg die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 

gegenüber 2017 damit deutlich um rund 1.700 Personen bzw. 11,7 Prozent. 

Zu den hier ausgewerteten Berechtigten gehören insbesondere befristet 

Erwerbsunfähige, Vorruheständler mit niedriger Rente, längerfristig Erkrankte, aber 

auch Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige Personen, die in 

Einrichtungen leben und die Hilfe zum Lebensunterhalt als Taschengeld erhalten. 

Nicht enthalten sind alle Personen, die aufgrund anderer Rechtsnormen – etwa 

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II – Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts beziehen.  

 

Fast zwei Drittel der Leistungsempfängerinnen und -empfänger lebten in Einrichtungen 

(9.612 Personen). Gegenüber dem Vorjahr ist ihre Zahl um etwa 1.000 bzw. 9,5 

Prozent gesunken. Dieser Rückgang könnte etwa auf einem Leistungsbezug aufgrund 

anderer Rechtsgrundlagen oder vermehrt anrechenbaren Einkünften beruhen. Die 

Zahl der Hilfebedürftigen außerhalb von Einrichtungen lag Ende 2016 etwa auf dem 

Vorjahresniveau (plus 21 bzw. plus 0,4 Prozent).  

Die Zahl der Leistungsbezieher von Frauen (49 Prozent) und Männern (51 Prozent) ist 

fast gleich. Die größte Gruppe der Hilfsbedürftigen findet sich in der Altersgruppe der 

18- bis 64-Jährigen mit gut 9.700 Personen (66 Prozent), gefolgt von den rund 3.900 

Personen (27 Prozent), die älter als 65 Jahre sind. Fast 1.100 (7,3 Prozent) Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren erhalten ebenfalls diese Leistung. Das Durchschnittsalter 

aller Leistungsempfänger betrug 52,1 Jahre, wobei die weiblichen Hilfebedürftigen im 

Schnitt etwa 7,5 Jahre älter waren als die männlichen (Frauen: 56 Jahre, Männer: 48,4 

Jahre).  

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz) 

 

 

 



Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg) 

Sozialbericht 2018 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rhein-Zeitung vom 05.06.2018 
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2. Darstellung der Ausgabenentwicklung 

 

Nach der sprunghaften Erhöhung zum Ende des Jahres 2012 (auf 114.373 €), ent-

spannte sich die Situation bei den Ausgaben für die laufende Hilfe zum Lebensunter-

halt und Beihilfen für laufend und nichtlaufend Unterstützte zunächst wieder deutlich 

(69.764 € zum 31.12.2013). In den Jahren 2014 – 2016 mussten wieder deutlich mehr 

Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dies mündete in 2016 zu einem Höchstwert von 

118.435 €. Ab 2017 wurde die Kontinuität der Steigerung unterbrochen. Die Reduzie-

rung in 2017 auf 109.014 € setzt sich auch im Jahr 2018 deutlich fort. Mit 86.015 € bil-

det das Jahr 2018 den dritt niedrigsten Wert seit 2011. 
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3. Entwicklung des Eigenanteiles  

Der Eigenanteil an den Ausgaben der Sozialhilfe stellt den Betrag dar, den die 

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) im Rahmen der gesetzlich festgelegten 

Kostenbeteiligung zu tragen hat. Nach der Neufassung der gesetzlichen Grundlage 

(§ 7 AGSGB XII) erstatten die Verbandsgemeinden dem Landkreis 25 % der 

Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt, bereinigt um die in der 

Schlüsselzuweisung C 1 enthaltenen Anteile für diese Hilfeart. Als Schlüsselzuweisung 

C 1 werden 50 % der Netto-Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt im 

vorvergangenen Haushaltsjahr gewährt. Der durch die Verbandsgemeinde aufzubrin-

gende Eigenanteil betrug im Jahre 2018 insgesamt 19.692 € und lag damit entgegen 

der Fallzahlentwicklung deutlich unter dem Vorjahresbetrag aus dem Jahr 2017 

(25.498 €). 
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4. Bildungs- und Teilhabepaket 

 

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 wurde das Bildungs- und Teil-

habepaket eingeführt. Seit dem 01.04.2011 umfasst der notwendige Lebensunterhalt 

für Kinder und Jugendliche auch Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Le-

ben in der Gemeinschaft, für Schülerinnen und Schüler außerdem die erforderlichen 

Hilfen für den Schulbesuch. Sie werden neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen 

gesondert berücksichtigt und auch dann erbracht, wenn nur diese Bedarfe die Bedürf-

tigkeit auslösen.  

Während im Jahre 2011 insgesamt 642,40 € bewilligt wurden, erhöhte sich dieser Be-

trag für das Jahr 2012 auf 1.085,26 € und für das Jahr 2013 auf 1.430,80 €.  

Im Jahr 2014 reduzierten sich die Ausgaben deutlich auf insgesamt 833,00 € und ver-

blieben auch im Jahre 2015 mit 910,60 € auf einem vergleichbaren Niveau. Mit Ab-

schluss des Jahres 2016 kletterten die Leistungen für Bildung und Teilhabe auf insge-

samt 1.807,60 € und damit auf den bisherigen Höchststand. Im Jahr 2017 sank die 

Zahl auf 1.002,90 €. Auch in 2018 ist eine leichte Reduzierung auf 989,00 € zu ver-

zeichnen. 

Berücksichtigt sind hier nur die Zahlungen, die aufgrund der Zuständigkeit im Rahmen 

der Hilfe zum Lebensunterhalt anfallen. 
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VI. Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 

1. Allgemeines 

 

Rheinland-Pfalz: 

Am Jahresende 2018 erhielten nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rhein-

land-Pfalz 16.538 Personen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; 

knapp zwei Drittel davon waren Männer. Die Anzahl der Leistungsempfängerinnen und 

-empfänger ist gegenüber dem Vorjahr um 2.587 Personen bzw. rund 14 Prozent zu-

rückgegangen. 

Die rückläufigen Fallzahlen seit dem Jahr 2015 sind auf die sinkende Anzahl einrei-

sender Asylsuchender sowie den fortschreitenden Abschluss bestehender Asylverfah-

ren zurückzuführen, was den Wegfall der Leistungsberechtigung nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz zur Folge hat.  

Das Durchschnittsalter der Leistungsempfängerinnen und -empfänger lag Ende 2018 

bei rund 25 Jahren.  

Häufigstes Herkunftsland ist mit rund 2.900 Personen Afghanistan; aus diesem Land 

kamen 18 Prozent aller Leistungsempfängerinnen und -empfänger. Als weitere bedeu-

tende Herkunftsländer folgen Pakistan, Armenien und Syrien mit jeweils rund 1.200 

Schutzsuchenden bzw. einem Anteil von je 7 Prozent.  

 
Grundleistungen  

Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen rund 8.700 bzw. 52 

Prozent der Leistungsempfängerinnen und -empfänger. Diese werden in Form von 

Sachleistungen, Wertgutscheinen und Geldleistungen gewährt und sind dazu be-

stimmt, den täglichen Lebensunterhalt zu decken, das heißt unter anderem Ernährung, 

Kleidung, Unterkunft, Gesundheits- und Körperpflege. Von den Empfängerinnen und 

Empfängern der Grundleistungen lebten rund 4.600 dezentral in Wohnungen, 3.000 in  
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zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) und 1.150 in Gemein-

schaftsunterkünften.  

 

 

Hilfe zum Lebensunterhalt  
Mehr als 7.800 Asylbewerberinnen und -bewerber (48 Prozent) erhielten hingegen er-

höhte Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form von Hilfe zum 

Lebensunterhalt – die sogenannten Analogleistungen. Diese üblicherweise als Geld-

leistungen gewährten Zuwendungen werden in der Regel nach 15-monatiger Aufent-

haltsdauer in Deutschland gezahlt und bewirken, dass die Leistungsberechtigten den-

jenigen Personen gleichgestellt werden, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erhalten. 

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz) 

 

 

 

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 

Zum Ende des Jahres 2018 lebten unter Berücksichtigung der Abschiebungen, der 

freiwilligen Rückkehr und von untergetauchten Asylbewerbern sowie den Zuweisungen 

bzw. Neuverteilungen, 45 Asylbewerber mit Leistungsbezug nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz (AsylbLG) im Bereich der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), was einer 

Fallzahl von 19 entspricht. Das bedeutet, dass sich der sinkende Trend seit 2017 wei-

ter fortsetzt. Am Ende des Jahres 2017 waren es mit 56 Personen bei 25 Fällen etwas 

mehr. 

Die von der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) zu erfüllende Aufnahmequote ist zum 

Stichtag 31.12.2018 im Minus und liegt bei (-16).  

 

 

 



Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg) 

Sozialbericht 2018 
24 

 

Nachdem die Zahlen in den Jahren 2015 und 2016 exorbitant hoch waren - insbeson-

dere der Wert zum Stichtag 31.12.2015 ragt heraus und stellt den absoluten Höchst-

wert der letzten 20 Jahre dar – erreicht man zum Ende des Jahres 2018 wieder eine 

unterdurchschnittliche Personenzahl. Der Durchschnittswert für die letzten 10 Jahre 

(Zeitraum 2009 – 2018) liegt bei ca. 60 Personen. 

Die Einigung über das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei im März 

2016 wirkt sich auch im Jahre 2018 weiter auf die Situation in der Verbandsgemeinde 

Hamm (Sieg) aus.  

Die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) verzeichnete insgesamt nur 10 Neuzuweisungen 

(in 2016 waren es noch 90 und 2015 sogar 105). Darunter keine Menschen aus Syri-

en. 

 

 

Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt dabei nach dem sog. Königsteiner Schlüssel 

(Grundlage ist das Steueraufkommen und die Bevölkerungszahl) auf die einzelnen 

Bundesländer. Danach hat Rheinland-Pfalz eine Aufnahmequote von 4,83 %, der 

Landkreis Altenkirchen eine Aufnahmequote von 3,2 % und schließlich die Verbands-

gemeinde Hamm (Sieg) eine Aufnahmequote von 9,6 % zu erfüllen. 
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Herkunft der Asylbewerber 

Nationen Personen Prozentanteil
Kosovo 25 55,56%
Pakistan 5 11,11%
Aserbaidschan 5 11,11%
Türkei 4 8,89%
Iran 2 4,44%
Russland 2 4,44%
Afghanistan 1 2,22%
Gambia 1 2,22%

gesamt 45  
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Höhe der Asylbewerberleistungen 

 

Die Höhe der Asylbewerberleistung bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.  

Die nächste Änderung der Leistungshöhe im Asylbewerberleistungsgesetz tritt erst 

zum 01.09.2019 in Kraft.  

Somit ergibt sich zunächst seit dem 17.03.2016 keine Änderung in der Leistungshöhe. 

 

Stufe         Betrag (in €)     

              seit 17.03.16 

a) Haushaltsvorstand/Alleinstehende     
Haushaltsangehörige 

(Regelbedarfsstufe 1)     354,00 € 

b) Zusammenlebende Ehe-/Lebenspartner 

(Regelbedarfsstufe 2)     318,00 € (jeweils) 

c) Erwachsener ohne eigenen Haushalt    

(Regelbedarfsstufe 3)     284,00 € 

d) Person ab Beginn des 15.  bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 

(Regelbedarfsstufe 4)     276,00 € 

e) Person ab Beginn des 7. bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres      

(Regelbedarfsstufe 5)     242,00 € 

f) Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 

(Regelbedarfsstufe 6)     214,00 € 

 

 

Nachstehende Übersicht soll die aktuelle Situation in der Verbandsgemeinde Hamm 

(Sieg) verdeutlichen. 
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2. Darstellung der Ausgabenentwicklung 

 

Parallel zu den leicht gesunkenen Fallzahlen, vermindern sich auch die Ausgaben für 

das Jahr 2018. Insgesamt betrugen die Kosten im Jahr 2018 244.655 €. Das ist der 

viert niedrigste Wert in den letzten 10 Jahren. Lediglich in den Jahren 2009 – 2011 

wurde weniger ausgegeben. Bei der Betrachtung der letzten 10 Jahre sticht das Jahr 

2016 mit insgesamt fast 1.000.000 € besonders heraus. Der Wert für das Jahr 2018 

bildet mit ca. 250.000 € nur noch ein Viertel davon.  
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Rhein-Zeitung vom 11.10.2018 

 

3. Interkulturelle Textilwerkstatt  
 

Die Interkulturelle Textilwerkstatt besteht seit dem Jahr 2008. Frauen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, dem Iran, dem 

Irak, Russland, der Türkei und Deutschland, treffen sich einmal im Monat dienstags 

von 15.00 bis 17.00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Hamm (Sieg), um gemeinsam 

zu nähen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich auszutauschen.  

Erfreulich ist, dass auch einige Flüchtlingsfrauen die Interkulturelle Textilwerkstatt als 

Möglichkeit der Kontaktaufnahme nutzen. 

Während der Treffen werden im Austausch mit der Gruppe die Kenntnisse in deutscher 

Sprache und Kultur für die Frauen aus fernen Ländern verbessert. Aus Stoffresten 

werden schöne und nützliche Dinge genäht. Auch für den eigenen Bedarf können 

Kleidungsstücke geschneidert oder geändert werden. 

Die Gruppe freut sich jederzeit über neue Teilnehmerinnen und ist offen für jeden! 

Ansprechpartner für Interessierte ist das Gemeindebüro der evangelischen 

Kirchengemeinde Hamm (Sieg) (Tel.Nr. 02682/8265). 
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4. BG-Coaching im Landkreis Altenkirchen  

 

Die Maßnahme „BG- Coaching“ (Bedarfsgemeinschaften-Coaching) wurde für 

Langzeitleistungsbeziehende des Jobcenters Landkreis Altenkirchen konzipiert, 

welche mindestens zwei Vermittlungshemmnisse oder einen Fluchthintergrund 

aufweisen. Gefördert wurde das Projekt durch den Europäischen Sozialfonds (ESF), 

dem Landesministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie sowie dem 

Jobcenter Landkreis Altenkirchen. 

Während der Projektteilnahme, die sich in der Regel über das gesamte Jahr von 

Januar bis Dezember 2018 erstreckte, erhielten die Teilnehmenden und ggfs. ihre 

Familienmitglieder eine auf ihre persönliche Situation ausgerichtete Begleitung und 

Unterstützung.  

Die Teilnehmenden wiesen einen erhöhten Unterstützungsbedarf in ihrer individuellen 

Situation auf, welcher unterschiedliche Ausgangssituationen bereithält. Hauptsächlich 

wurden dem Projekt Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugewiesen, welche mit den 

herkömmlichen Fördermaßnahmen des Jobcenters nicht mehr erreicht werden 

konnten, oder diejenigen, die starke Probleme erkennen ließen, sich im Regelwerk des 

SGB II Trägers zurecht zu finden. Grundlegend wurde mit der Teilnahme das Ziel 

verfolgt, die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, indem entstandene 

Vermittlungshemmnisse abgebaut wurden. Die Kundinnen und Kunden der Jobcenter 

die einen Fluchthintergrund haben, wurden mit Vorgehensweisen unterstützt und 

beraten, die sich an der Herausführung aus dem SGB-II-System orientieren. Hier 

wurden vorrangig Beratungen und Maßnahmen umgesetzt, die eine Heranführung an 

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt förderten um einem Verfestigen des 

Personenkreises im Leistungssystem der Jobcenter entgegen zu wirken. 

Von den insgesamt 40 Teilnehmerplätzen im Projektjahr 2018 wurden in der 

Verbandsgemeinde Hamm/ Sieg 7 Teilnehmende beraten und begleitet. Die 

Unterstützungsleistung kam darüber hinaus 4 Lebenspartnern, 2 erwachsenen Kindern 

und 12 minderjährigen Kindern in den Bedarfsgemeinschaften zugute. Die Beratung 

und Begleitung erfolgte hauptsächlich im Rahmen von aufsuchender Sozialarbeit und 
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wurde in den individuellen Familiensettings durchgeführt. Das Projekt wurde für das 

Folgejahr weiterbewilligt. 
(Bericht von Frau Nadine Manz, Neue Arbeit e.V.) 

 

5. Koordination Flüchtlingshilfe durch den Caritasverband Altenkirchen  

Im Rahmen der „Aktion Neue Nachbarn“ hat das Erzbistum Köln in allen Dekanaten 

(so auch im Kreisdekanat Altenkirchen) eine Stelle eines Integrationsbeauftragten ein-

gerichtet. 

 

Wesentliche Aufgabenfelder sind:  

Angebot und Vermittlung von Information und Beratung für Pfarrgemeinden und Frei-

willige vor Ort, Gewinnung von interessierten Freiwilligen zur aktiven Mitarbeit, Vorbe-

reitung und Begleitung durch Info-Veranstaltungen und Schulungseinheiten, Prüfung 

und Hilfe bei der Umsetzung angedachter oder konkret angebotener Hilfeleistungen, 

Information über mögliche oder besonders dringliche Einsatzfelder und Tätigkeiten, 

Organisation und Hilfestellung bei beabsichtigten Betreuungen zugunsten einzelner 

Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien, Unterstützung und Begründung neuer Initiativen, 

Kontaktaufnahme und Vermittlung zu den zuständigen Regel- und Sonderdiensten bei 

Anfragen, Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Informationsflusses zwischen den 

Gemeinden. 

Ziele: 

Optimale Integration von Flüchtlingen durch die Initiativen, Nachhaltige Projektförde-

rung, Optimierung des bestehenden Angebotsspektrums, Qualitätssicherung und Ver-

netzung 
(Quelle: http://caritas.erzbistum-koeln.de) 

 

 

 

 

http://caritas.erzbistum-koeln.de/
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Rhein-Zeitung vom 22.06.2018 
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6. Anzahl der Asylanträge bundesweit  

 

Im Berichtsjahr 2018 wurden 161.931 Erstanträge vom Bundesamt entgegengenom-

men. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 198.317 Erstanträge gestellt wurden, bedeutet 

dies einen Rückgang der Antragszahlen um 18,3 %. Die Zahl der Folgeanträge im Be-

richtsjahr 2018 sank gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (24.366 Folgean-

träge) um 1,8 % auf 23.922 Folgeanträge. Damit nahm das Bundesamt insgesamt 

185.853 Asylanträge im gesamten Berichtsjahr 2018 entgegen; im Vergleich zum Vor-

jahr (222.683 Asylanträge) bedeutet dies einen Rückgang um 16,5 %. 

Folgende Herkunftsländer waren im Berichtsjahr 2018 am stärksten vertreten: Syrien 

mit 44.167 Erstanträgen, Irak mit 16.333 Erstanträgen und Iran mit 10.857 Erstanträ-

gen. 

Im Dezember 2018 wurden 1.661 Folgeanträge beim Bundesamt registriert. Im Ver-

gleich zum Wert des Vormonats (2.012 Folgeanträge) ist die Zahl der Folgeanträge um 

17,4 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreswert des Monats Dezember (1.806 

Folgeanträge) ist ein Rückgang der Folgeanträge um 8,0 % zu verzeichnen. 

 

Im gesamten Berichtsjahr wurden insgesamt 216.873 Entscheidungen über Asylanträ-

ge getroffen. Dabei lag die Gesamtschutzquote für alle Staatsangehörigkeiten im Be-

richtsjahr 2018 bei 35,0 % (75.971 positive Entscheidungen von insgesamt 216.873). 
(Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zu Asyl, Ausgabe Dezember 2018) 
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Rhein-Zeitung vom 30.01.2018 
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VII. Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) 
 

1. Allgemeines 

 

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Hamm 

(Sieg) ist zum Stichtag 31.12.2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Wa-

ren es im Dezember 2017 noch 430 Bedarfsgemeinschaften, so sank die Anzahl der 

Bedarfsgemeinschaften auf insgesamt 402. 

Da die Verbandsgemeinden an den Unterkunftskosten des Landkreises mit 25 % be-

teiligt werden, wirkt sich die Höhe des Bundeszuschusses auch unmittelbar auf die fi-

nanzielle Belastung der Verbandsgemeinden aus.  

 

Trotz dieser Reduzierung bleibt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in der Verbands-

gemeinde Hamm (Sieg) im kreisweiten Vergleich in Relation zu der Einwohnerzahl 

überdurchschnittlich hoch. Die besondere Belastung der VG durch Sozialleistungen, 

veranschaulicht der Vergleich mit der Verbandsgemeinde Flammersfeld. 

Während in der Verbandsgemeinde Flammersfeld im Jahresdurchschnitt insgesamt 

240 Bedarfsgemeinschaften (BG) gezählt wurden, waren es im gleichen Zeitraum in 

der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 402 Bedarfsgemeinschaften (BG). Das bedeutet 

bei fast gleicher Einwohnerzahl einen um 67,5 % höheren Anteil an Bedarfsgemein-

schaften (BG). 

Ebenso bemerkenswert fällt der Vergleich der Stadt Herdorf (6.498 Einwohner) mit der 

Ortsgemeinde (OG) Hamm (Sieg) (3.456 Einwohner) aus. Obwohl die Stadt Herdorf 

fast die doppelte Zahl an Einwohnern hat, gibt es dort deutlich weniger Bedarfsge-

meinschaften (BG) (131 BGs [Stadt Herdorf] zu 172 BGs [OG Hamm (Sieg)). 
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Rhein-Zeitung vom 25.05.2018 

 

 

2. Darstellung der Ausgabenentwicklung 
 

Aufgrund der statistischen Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurden im 

Zeitraum Januar bis Dezember 2018 kreisweit 3.302 Bedarfsgemeinschaften betreut. 

Auf den Bereich der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) entfielen dabei 402 Bedarfsge-

meinschaften, was einem Anteil von 12,17 % entspricht. Im Jahre 2017 waren es ins-

gesamt 3.548 Bedarfsgemeinschaften, wovon 430 (12,12 %) für die Verbandsgemein-

de Hamm (Sieg) registriert wurden. 

Insgesamt ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis um 246 gesunken 

(2017; 3.548). 

Dementsprechend ist auch der Anteil an der Gesamt-Kosten-Beteiligung gesunken. 

Dies mündete insbesondere in eine Reduzierung der Kosten pro Einwohner (2017: 

88,35 € pro Einwohner; 2018: 69,50 pro Einwohner). 
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Auch der von der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) zu tragende 25%ige Anteil an den 

laufenden Unterkunftskosten reduzierte sich nochmals und betrug im Jahr 2018 

155.488 €. Im Jahr 2017 musste die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) dafür noch 

195.606 € aufwenden. 

Wie auch schon im Vorjahr verzeichnete die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) mit 

32,23 kreisweit den höchsten Wert an Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner. 

Auch hier konnte im Vergleich zu 2017 ein Rückgang festgestellt werden (2017: 

34,50). 

 

Die Entwicklung der Ausgaben wird aus der nachstehenden grafischen Übersicht deut-

lich. 
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Entwicklung Ausgaben nach dem SGB II 2018

Landkreis Altenkirchen -Gesamtkosten- (LfU incl. Einmalige Kosten u. Einmaliger Beihilfen)

Verbands-

gemeinde

Anteil an der Gesamt-

Kosten-Beteiligung in %

Anteil an der Gesamt-

Kosten-Beteiligung in €
Ew. 

31.12.2017
Kosten/Ew. BG-Durch. je 1000 Ew.

Altenkirchen 18,20% 234.870,07 €                       22.758 10,32 618 27,16

Betzdorf-Gebh. 25,93% 334.648,23 €                       26.090 12,83 814 31,20

Daaden-Herdorf 8,14% 105.046,82 €                       17.467 6,01 289 16,55

Flammersfeld 7,15% 92.372,07 €                          12.032 7,68 240 19,95

Hamm 12,05% 155.487,68 €                       12.474 12,46 402 32,23

Kirchen 14,53% 187.534,66 €                       22.933 8,18 496 21,63

Wissen 14,00% 180.748,12 €                       15.037 12,02 443 29,46

Summe: 100,00% 1.290.707,65 €                    128.791 69,50 3.302 178,16

Erläuterungen:

Ew.  31.12.2017 Einwohner zum  31.12.2017 (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

Kosten/Ew.: Auf die VG entfallende Kosten je Einwohner in €

BG-Durch.: Anzahl der durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften, bezogen auf das Jahr

je 1000 Ew.: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner  
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3. Darstellung der Bedarfsgemeinschaften nach Ortsgemeinden 

 

 
 

 

4. Abwicklung der Arbeitsgelegenheiten 
 

Nach wie vor ist die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) Träger einer Arbeitsgelegenheit 

mit sechs Teilnehmerplätzen. Während diese Maßnahme inzwischen nicht mehr von 

allen Jobcentern angeboten wird, hält das Jobcenter im Kreis Altenkirchen aufgrund 

der damit gemachten Erfahrungen an den Arbeitsgelegenheiten fest. Spürbar ist je-

doch, dass sich durch die entspannte Arbeitsmarktlage kaum Teilnehmer für die vor-

handenen Maßnahmeplätze finden lassen. 
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Der aktuelle Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgemeinschaft 

Kreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) zur Einrichtung und  

Durchführung von Arbeitsgelegenheiten ist befristet bis zum 31.03.2020. 
 

Gemäß § 16 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) müssen die Arbeitsgelegen-

heiten im öffentlichen Interesse liegen sowie zusätzlich, gemeinnützig und wettbe-

werbsneutral sein.  
 

Von den insgesamt 22 Personen (im Vorjahr waren es 20 Personen), die einer Ar-

beitsgelegenheit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) im Zeitraum 01.01.2018 bis 

31.12.2018 zugewiesen wurden, mündeten lediglich 17 ein. 
 

 1 Person konnte wegen Arbeitsunfähigkeit nicht zum Vorstellungsgespräch bzw. 

am Einsatzort erscheinen 

 4 Personen erschien nicht 

 6 Personen verblieben über die gesamte Maßnahmedauer (sechs Monate)  

 für 6 Personen wurde die Maßnahme wegen längerer Erkrankung vorzeitig be-

endet  

 2 Personen schieden wegen unentschuldigten Fehlens aus 

 8 Personen schieden aus sonstigen Gründen (z.B. Umzug, kein Leistungsbezug 

etc.) aus 

 leider mündete niemand im unmittelbaren Anschluss an die Maßnahme in den 

ersten Arbeitsmarkt ein. 
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VIII. Betrachtung der Gesamtkosten 
 

1. Anteil der Sozialleistungen am Gesamthaushalt 
 

Nachstehend ist der Ausgabeanteil der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der Kostenbeteiligung an der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung am Gesamtausgabevolumen im Ergebnishaushalt im Jahr 2018 

grafisch dargestellt.  

Hierbei ist zu beachten, dass die gesamten Ausgaben (ohne Bereinigung um die 

Einnahmen und Erstattungen anderer Träger) berücksichtigt werden, die den Haushalt 

der Verbandsgemeinde zunächst tatsächlich durchlaufen. 

Zu unterscheiden davon sind die Darstellungen über die 25%ige Kostenbeteiligung 

(sog. Eigenanteil) der Verbandsgemeinde. 

Insgesamt wurde im Ergebnishaushalt ein Betrag in Höhe von 11.681.173 € 

verausgabt, wovon 1.061.293 € auf die o.g. Sozialleistungen entfielen (Vorjahr 

1.341.505 € von 10.790.432 €). Dies entspricht 9,91 % (Vorjahr: 12,43 %) 
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2. Auswirkungen durch Hartz IV 
 

Der absteigende Trend der letzten Jahre setzt sich auch in 2018 fort. Die Summe der 

Eigenanteile in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) reduzierte sich auf insgesamt 

175.180 €. Die Differenz zum Vorjahr (2017) beträgt insgesamt 45.924 €. 
 

Erstmals entfiel im Jahre 2014 der Eigenanteil für die Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung durch die nunmehr 100%ige Kostenübernahme durch den Bund. 

Im Jahre 2013 betrug der Kostenanteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung noch 75 %.  

Die prozentuale Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung der 

ALG-II-Bezieher lag in diesem Jahr bei 116.616 €. 

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die Auswirkungen auf den Haushalt der 

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) insgesamt: 
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IX. Raiffeisenjahr 2018 
 
1. Mensch Raiffeisen, starke Idee! 

 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entwarf Friedrich Wilhelm Raiffeisen aus einer Notsi-

tuation heraus das Konzept eines genossenschaftlichen Vereins. Dieser sollte die 

Chancen der hungernden Bauern in seiner Gemeinde auf ein würdiges Leben verbes-

sern. In der Folge entwickelte der Reformer seine Idee weiter und wurde so zu einem 

der Väter des Genossenschaftswesens in Deutschland und weltweit. 

 

Sein berühmtestes Zitat lautet: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ 

  

Junge Jahre 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen wurde am 30. März 1818 in Hamm an der Sieg im heuti-

gen Rheinland-Pfalz geboren. Die tief religiöse Mutter und sein Patenonkel, der Pfarrer 

Seippel, prägten seine Erziehung. 

 

Geburt der Genossenschaftsidee 
Die soziale Situation der Familie verhinderte eine höhere Schulbildung des begabten 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, sein Patenonkel förderte ihn aber weit über das normale 

Schulwissen der Zeit hinaus. Als 17-Jähriger verpflichtete sich Raiffeisen beim Militär. 

Nach fünf Jahren musste er wegen eines Augenleidens aus dem militärischen Dienst, 

in dem er es bis zum Oberfeuerwerker gebracht hatte, ausscheiden.  

Nach kurzer Tätigkeit in der preußischen Verwaltung im Oberpräsidium Koblenz wurde 

er in die Kreisverwaltung Mayen in der Eifel versetzt. Seine Vorgesetzten erkannten 

die Begabung Raiffeisens und schickten ihn bereits 1845 als Bürgermeister nach 

Weyerbusch im Westerwald.  
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Der junge Bürgermeister Friedrich Wilhelm Raiffeisen wurde schon kurz nach seinem 

Amtsantritt vor große Herausforderungen gestellt: Das Schulgebäude war in einem 

desolaten Zustand und eine Hungersnot drohte auch in seiner Gemeinde, dem kleinen 

Ort Weyerbusch unweit von Koblenz. Viele Bauern waren verarmt und konnten sich 

nicht mehr das Mehl leisten, um Brot zu backen. In dieser Situation erhielt Raiffeisen 

eine Kornlieferung von der Regierung, die er an die Armen verkaufen sollte. Wie soll-

ten die Bauern das Korn bezahlen?   

Raiffeisen, der überzeugte Christ, traf eine mutige Entscheidung und gab das Getreide 

gegen Schuldscheine an die Bauern aus, obwohl er dadurch sein Amt riskierte. „Wehe, 

es entsteht Schaden für die Regierung“, hatte der Landrat gedroht. 

 

Solidarisches Wirken 
Raiffeisen gründete den sogenannten „Brodverein“ und war erfolgreich. Er überzeugte 

wohlhabende Bürger, dem Brodverein finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Damit 

konnte der Bürgermeister zunächst das Korn bezahlen. Mehr noch: Er kaufte für das 

Geld Kartoffeln und Saatgut und baute ein Backhaus, in dem günstig Brot gebacken 

werden konnte. Seine Strategie zahlte sich aus. Als im nächsten Jahr die Ernte wieder 

besser war, konnten die Bauern ihre Schulden bezahlen.    

1848 wurde Raiffeisen auf eigenen Wunsch ins benachbarte Flammersfeld versetzt. 

Dort setzte er sich intensiv mit den Geldverleihern, die Wucherzinsen verlangten, aus-

einander. Um ihnen das Handwerk zu legen und um die Menschen vor ihnen zu schüt-

zen, gründete er den „Hülfsverein für die unbemittelten Landwirthe“. Es gelang ihm, 60 

Familien dafür zu gewinnen, Mittel in diesen Hülfsverein einzubezahlen, um den vom 

Wucher und Hunger bedrohten Familien zu helfen. Noch waren nur die Geldgeber Mit-

glied im Hülfsverein – nicht die Mittelempfänger. Erst im Darlehnskassen-Verein von 

Anhausen und Heddesdorf (hier wurde Raiffeisen 1852 Bürgermeister) mussten die 

Kreditnehmer Mitglied des Vereins werden – ein wichtiger Entwicklungsschritt wurde 

hier vollzogen. Die Grundlagen für die Raiffeisenschen Genossenschaften waren end-

gültig gelegt. 
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Idee wird zum Erfolgsmodell  
Mit 47 Jahren musste Raiffeisen 1865 aus gesundheitlichen Gründen sein Bürgermeis-

teramt aufgeben. Trotz seines Augenleidens widmete er sich mit all seiner Kraft der 

Weiterentwicklung des Genossenschaftswesens. So veröffentlichte er 1866 sein Buch 

„Die Darlehnskassenvereine als Mittel zur Abhülfe der Noth der ländlichen Bevölke-

rung sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter“. Das Buch, das zu Raiffei-

sens Lebzeiten fünf Auflagen hatte, zeigte die Leitlinie seines Wirkens und wurde die 

Handlungsanleitung zur Gründung der Genossenschaften. Immer mehr wurde die Ge-

nossenschaftsidee zum Erfolgsmodell im ländlichen Raum.  

Würdigung Raiffeisens Schaffens fand bereits zu seinen Lebzeiten große Beachtung 

und Anerkennung. So verlieh ihm Kaiser Wilhelm 1884 den Roten Adlerorden. 1888 

wurde für Raiffeisen die Ehrendoktorwürde von der philosophischen Fakultät der Rhei-

nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn beantragt. Doch er verstarb, bevor die 

Beschlussfassung stattgefunden hatte, an den Spätfolgen einer Lungenentzündung. 

Die Raiffeisenfamilie feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag des großen Genossen-

schaftsgründers und Sozialreformers und sagt mit Dankbarkeit und großer Anerken-

nung: Mensch Raiffeisen. Starke Idee! 

(Quelle: www.raiffeisen2018.de) 
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2. Presseschau 

 

 
Rhein-Zeitung vom 22.01.2018 
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Rhein-Zeitung vom 31.01.2018 

 
Rhein-Zeitung vom 04.05.2018 
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Rhein-Zeitung vom 22.05.2018 

 

 
Rhein-Zeitung vom 10.09.2018 
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Rhein-Zeitung vom 08.12.2018 
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Rhein-Zeitung vom 13.04.2018 
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Rhein-Zeitung vom 06.11.2018 
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X. Präventionsarbeit 
 
1. Jugendzentrum Hamm (Sieg) 

 

Im Jugendzentrum Hamm (Sieg) werden offene und teiloffene Angebote sowie 

sozialpädagogische Gruppenarbeiten angeboten. Darüber hinaus finden in den Ferien 

besondere Betreuungsangebote statt. Besondere Events, Ausflüge und Workshops 

bereicherten im Berichtsjahr das Programm. Das Jugendzentrum ist für viele Kinder 

und Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle und zweite Heimat. 

Die niederschwelligen und offenen Angebote wurden im Berichtsjahr von vielen Besu-

chern angenommen. So besuchten im Durchschnitt täglich 40 Kinder und Jugendliche 

die „Offene Tür“. Bei den Ferienbetreuungsangeboten (insgesamt 5 Wochen) nahmen 

pro Woche durchschnittlich 25 Kinder teil. 

Die Angebote werden von weiblichen und männlichen Besuchern gleichermaßen ge-

nutzt. Die prozentuale Betrachtung zeigt ein sehr ausgewogenes Verhältnis (57 % 

weiblich / 43 % männlich). Im Berichtsjahr wurden viele Angebote durchgeführt, die 

sowohl die Bedürfnisse und Interessen von Mädchen als auch von Jungen anspre-

chen. 

 

Zu den Gruppenangeboten zählen u.a. Kochgruppe, Tanzgruppe und Kreativ- und 

Spielgruppe.  

Die Kooperationsangebote mit der Grundschule Hamm (Sieg) –Freitagskids- und der 

IGS Hamm (Sieg) –Jugendzentrum AG- sind auch im Jahre 2018 durchgeführt wor-

den. 

Daneben fanden zahlreiche Sonderaktionen und Events statt, wie z.B. Kinderkarne-

valparty, Ausflug ins Phantasialand, Jugendgottesdienst und Besuch des Burger-Zoos 

in Belgien. 

Das hauptamtliche Mitarbeiterteam des Jugendzentrums bindet regelmäßig ehrenamt-

liche Kräfte, Honorarkräfte und Praktikanten sowie Referenten in die Arbeit mit ein. 
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Auch im Jahr 2018 stand das Konzept „Gut Drauf“ der Bundeszentrale für gesundheit-

liche Aufklärung im Fokus. Zudem wurde das „Konfibeiprogramm“ weiterentwickelt und 

auch im Berichtsjahr umgesetzt. 

Bei der Umsetzung der Angebote des Jugendzentrums wurden auch wieder die zahl-

reichen Kooperationen bzw. Netzwerke genutzt. 

(Quelle: Jahresbericht 2018, Ev. Jugendzentrum Hamm/Sieg) 

 

Mit seinen abwechslungsreichen und attraktiven Angeboten leistet das Jugendzentrum 

eine bedeutsame Arbeit für Kinder und Jugendliche der Verbandsgemeinde Hamm 

(Sieg), so dass die finanzielle Beteiligung an den Personalkosten seitens der 

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) auch im Jahr 2018 gewährt wurde. 

 

2. Schulsozialarbeit (IGS) 
 

Schulsozialarbeit ist ein Angebot des Landkreises Altenkirchen mit Unterstützung des 

Landes Rheinland – Pfalz. 

Es handelt sich dabei um ein freiwilliges und vertrauliches Angebot für alle Kinder, 

Jugendlichen, Eltern und das Lehrerkollegium. 

Hauptbestandteil der Schulsozialarbeit ist nach wie vor die Einzelfallhilfe. Dabei zeigen 

sich verschiedenste Problematiken. Es ist zunehmend zu beobachten, dass 

psychische Probleme, sowie sozial-emotionale Auffälligkeiten zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Dazu gehören Schulangst, Schulverweigerung, Mobbing, 

selbstverletzendes Verhalten, Persönlichkeitsstörungen, Anpassungsschwierigkeiten, 

Essstörungen, Depressionen sowie Suizidgedanken und Verhaltensauffälligkeiten in 

Form von Aggressionen und psychischer sowie physischer Gewalt.  

Im häuslichen Bereich treten die Schwierigkeiten häufig durch Konflikte mit den Eltern, 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Konkurrenzgedanken innerhalb der Familie, 

emotionale Vernachlässigung und Verwahrlosung, Erziehungsdefizite auf, sowie durch 

den Verlust oder schwere Erkrankungen wichtiger Bezugspersonen. Auch werden viele 

Themen aus dem Freizeitbereich mit in den Schulalltag getragen, so spielt 
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beispielsweise Cybermobbing, sowie unüberlegte Aktivitäten in lokalen Netzwerken 

eine große Rolle. Auch Themen wie Liebe und Freundschaft, Beziehung und 

Schwangerschaft, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Neid und Eifersucht, Aggressionen 

und Gewalt, sowohl in psychischer als auch in physischer Form wurden bearbeitet. 

Natürlich wird auch die Suche nach einem Praktikums- oder gar Ausbildungsplatz 

unterstützt und begleitet, häufig geht es dabei auch darum, persönliche Ressourcen zu 

wecken, zu erkennen und zu stärken. 

Gemeinsam mit den Klienten werden Problemlösestrategien oder 

Verhaltensmodifikationen erarbeitet, damit sich den Betroffenen eine veränderte 

Zukunftsperspektive eröffnen kann. Hier spielt vor allem die Stärkung des 

Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit eine Rolle, sowie die Bearbeitung, bzw. 

Auseinandersetzung mit Kritik und Frustration. Dazu ist mitunter auch Hilfe von außen 

notwendig. Neben einer engen Zusammenarbeit mit den Erziehungs- oder 

Sorgeberechtigten, sowie den Klassen- oder Fachlehrern, besteht auch ein kurzer 

Weg zu den zuständigen Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Im Laufe 

der Zeit haben wir ein umfangreiches Netzwerk aus lokalen Institutionen, wie dem 

schulpsychologischen Dienst, diversen Beratungsstellen, dem Kinderschutzdienst, 

dem Job-Center, Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ärzten und 

Therapeuten sowie zu Mitarbeitern freier Wohlfahrtsverbände aufgebaut. 

Zu einem weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit hat sich mittlerweile die 

Präventionsarbeit entwickelt. In der Arbeit mit einzelnen Schulklassen hat sich deutlich 

herauskristallisiert, dass die Zusammengehörigkeit der Klassengemeinschaft mitunter 

nur noch rudimentär vorhanden ist. Empathie und Interesse für Mitschüler lässt stark 

nach, Respekt gegenüber Erwachsenen, aber auch Gleichaltrigen, fehlt mitunter ganz. 

Hier setzen unsere Klassentrainings zur Stärkung der Klassengemeinschaft oder 

Regeleinhaltung im Unterricht an. 

Zudem treten vermehrt massive Probleme und Vorfälle rund um das Thema 

Smartphone auf. Von Cybermobbing bis hin zu kompromittierenden Fotos sind 

sämtliche Situationen denkbar. Auffällig ist auch, dass diese Vorfälle vor allem in den 

jüngeren Jahrgängen auftreten. Diesbezüglich haben wir ein Klassenfolgeprogramm 

erarbeitet, dass vorsieht, dass in jeder Klassenstufe themenbezogene Veranstaltungen 
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und Workshops stattfinden. Diese Veranstaltungen finden mittlerweile regelmäßig zu 

Beginn des neuen Schuljahres für die Klassenstufen 5 und 6 statt und werden mit 

einem Elternabend abgerundet. Ebenso haben sich das Klassen-AGT für die 

Jahrgangsstufe 7 und die Workshops der Verbraucherzentrale für die Jahrgangsstufe 

8 etabliert und sind zu einem festen Bestandteil des Schulprogramms geworden. 

Im letzten Jahr ist das schulinterne Klassenfolgeprogramm um einen weiteren 

Baustein, Suchtprävention, erweitert worden. Für die Jahrgangsstufe 7 wurde erneut 

mit großer Begeisterung der KlarSicht-Mitmachparcours zur Tabak- und 

Alkoholprävention durchgeführt. Für die Jahrgangsstufe 9 fand erstmals ein 

Präventionstheaterstück statt, das recht gut angenommen wurde. 

Nach wie vor ist es wichtig, hervorzuheben, dass sich auch weiterhin einige motivierte 

Schüler gefunden haben, die als Buddy oder Schülerassistent aktiv sind oder 

ausbilden lassen und sich somit für die Schulgemeinschaft einsetzen und regelmäßig 

zur Reflexion und Weiterbildung bereit sind. Im Rahmen dieser Ausbildungen haben 

wir einen weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Prävention gelegt, bei der der 

Fokus auf der peer-to-peer-Education liegt.  

Die Schulsozialarbeit hat sich als Anlaufstelle für Schüler und deren Eltern, aber auch 

Lehrpersonen und Schulleitung, fest etabliert und die vielfältigen Angebote werden 

rege in Anspruch genommen.  
(Jahresbericht 2018 von Jenny Weitershagen und Valeska Weber) 

 

 

Grundschulen 
 

Auch an der Grundschule Hamm (Sieg) wird an zwei Vormittagen in der Woche durch 

Frau Anna Katharina Schremb Schulsozialarbeit angeboten. 

Daneben findet dort täglich (mit Ausnahme freitags) von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr im 

Rahmen der Ganztagsschule eine durch das Jugendamt finanzierte soziale  
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Gruppenarbeit statt, bei der zwei Fachkräfte bis zu 8 Kinder mit sozialen bzw. emotio-

nalen Auffälligkeiten betreuen. 

 

Durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde ein zusätzliches 

Sprachförderungsangebot für Asylbewerberkinder geschaffen, das Frau Marita 

Schneider-Röhricht seit August 2016 an 10 Stunden wöchentlich begleitet. 

 

Bereits seit mehreren Jahren findet an 15-18 Stunden in der Woche eine qualifizierte 

Hausaufgabenbetreuung und Sprachfördermaßnahme statt. 

 

Darüber hinaus sind 3 Lernpaten ehrenamtlich tätig und begleiten 6 Schüler als An-

sprechpartner. 

 

Einmal wöchentlich ist an der Grundschule in Etzbach Frau Grahl-Wäschenbach als 

Schulsozialarbeiterin tätig.  

Während ihrer Anwesenheitszeiten an den Schulen stehen die Schulsozialarbeiter für 

Einzelgespräche, Lebensberatung und Kleingruppenarbeit zur Verfügung.  

 

Weiterhin sind in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund wöchentlich für 1-3 

Stunden drei Lernpatinnen an der Grundschule Etzbach ehrenamtlich tätig und beglei-

ten einzelne Schüler als Ansprechpartner. 

 

An drei Tagen in der Woche findet für jeweils eine Stunde eine Hausaufgabenhilfe mit 

Kommunikationstraining für Kinder mit Sprachschwierigkeiten statt. 
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3. Streetworker 

 

Nachdem bereits im Jahre 2017 eine Reduzierung des Beschäftigungsumfangs auf 5 

Wochenarbeitsstunden stattfand, folgte für das Jahr 2018 eine Reduzierung auf 0 Wo-

chenarbeitsstunden. Grund für diese Vorgehensweise waren die Erfahrungen und Ein-

schätzungen des Streetworkers, wonach die Gruppierungen, denen in der Vergangen-

heit eine verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet wurde, inzwischen nicht mehr aktiv 

sind. Festzustellen ist darüber hinaus aber auch, dass sich die Problemlagen etwas 

verschieben und Hilfestellungen in Bezug auf Bildung bzw. Ausbildung ebenfalls wich-

tig sind. 

Hier wird zu überlegen sein, ob und welche Angebote für die Verbandsgemeinde 

Hamm (Sieg) passgenau, zielführend und umsetzbar sind. Perspektivisch ist ange-

dacht ab dem Jahr 2019 wieder schrittweise eine Streetworker-Stelle zu schaffen. 
 

4. Teehaus 

 

Nachdem das Teehaus als wichtige Anlaufstelle für viele Menschen innerhalb der Ver-

bandsgemeinde Hamm (Sieg) zum Ende des Jahres 2015 in Folge der Insolvenz des 

Betreibers (AWO-Kreisverband Altenkirchen) schließen musste, hat das Diakonische 

Werk Altenkirchen das Teehaus übernommen. 

Seit Ende 2016 ist das Teehaus wieder geöffnet und bietet den Besuchern, ganz wie 

gewohnt, ein preiswertes Frühstück. Darüber hinaus ist das Teehaus in Hamm ein 

zentraler Begegnungsort, an dem das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. 

Es bietet Raum für gemeinsame Aktivitäten und schafft ein neues nachbarschaftliches 

Miteinander. Das Teehaus ist eine offene Begegnungsstätte für alle Menschen.  

Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 

 

 

 



Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg) 

Sozialbericht 2018 
58 

 

5. Willkommensbesuche im Kreis Altenkirchen 

 

Seit dem Herbst 2013 bietet der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Altenkir-

chen in Kooperation mit dem Jugendreferat des Evangelischen Kirchenkreises Alten-

kirchen und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen 

im Auftrag des Kreisjugendamtes sog. Willkommensbesuche an. 

Dabei werden alle Eltern von neugeborenen Kindern, sofern sie es wünschen, persön-

lich von geeigneten und entsprechend geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen be-

sucht. Verbunden mit dem Glückwunsch zur Geburt erhalten die Eltern ein persönli-

ches Anschreiben des Bürgermeisters, ein Willkommensgeschenk, einen Ordner mit 

wichtigen Informationen über Gesundheit und Entwicklung des Kindes sowie einen Ad-

ressenkatalog mit der Auflistung von Notrufnummern, Ansprechpartnern von beraten-

den Institutionen für Familien und Kontaktdaten von Elterntreffs bzw. familienunterstüt-

zenden Programmen im Kreis Altenkirchen.  

Viele Familien nutzen inzwischen aber auch das Angebot, die zusammengestellten 

Unterlagen selbst beim Kinderschutzbund abzuholen. 

Im Jahr 2018 wurden durch dieses Angebot kreisweit insgesamt 561 Familien erreicht. 

Davon fanden 28 in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) statt. 

 

Die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) beteiligt sich an diesem Projekt, indem sie die 

Willkommensgeschenke kauft und- ergänzt um ein Begrüßungsschreiben des Bürger-

meisters- für die Besuche zur Verfügung stellt. 
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6. Mutter-Kind-Café in Hamm (Sieg) 

Im Juni 2014 wurde das „Mütter-Café mit Kindern“ in Hamm/Sieg gegründet. Das An-

gebot findet wöchentlich Donnerstagnachmittag im Kulturhaus in Hamm/Sieg statt. Die 

Mütter kommen aus der Umgebung von Hamm/Sieg, Wissen, Windeck und Altenkir-

chen und bringen ihre Kinder (von 0 – 6 Jahre), gerne auch ältere Geschwisterkinder 

und gelegentlich die Großmutter mit.  

 

Im Juni 2018 gab es einen Wechsel der Leitung des Mütter-Cafés. Demet Akgün hat 

die Leitung an Jessica Tauß abgegeben. 

 

In einem liebevoll vorbereiteten Raum mit Spielzeug und Bewegungselementen wer-

den die Kinder in vielfältig gestaltete Angebote eingeführt. Bei der Auswahl der Spiel-

zeuge werden das Alter und die Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt. Die Kinder ha-

ben die Möglichkeit unter Beobachtung der Mütter selbstständig zu spielen und kön-

nen sich so frei entfalten. Darüber hinaus können die Mütter ihre Erfahrungen und 

Meinungen untereinander austauschen, in guter Atmosphäre einen Kaffee oder Tee 

trinken und im Zuge dessen soziale Kontakte knüpfen. Außerdem werden bei Interes-

se Informationen rund um das Leben mit den Kindern, um den richtigen Umgang und 

die Erziehung in bestimmten Situationen sowie um eine gesunde Ernährung zur Ver-

fügung gestellt. 

 

Bastelnachmittage, Geburtstagsfeier der Kinder, Karneval, zur Osterzeit das Bemalen 

der Ostereier, Fuß- und Handabdrücke nehmen durfte auch in diesem Jahr nicht feh-

len. Die gemeinsamen Aktionen von Kindern und den Müttern sind ein Erlebnis, das 

immer positiv aufgenommen wird und lange nachwirkt. Die Aktionsnachmittage werden 

gemeinsam organisiert und ermöglichen das gegenseitige Kennenlernen und stärken 

den Kommunikationsaustausch untereinander. Es wurden kurze Wanderungen mit den 

Kindern, ein kleines gesundes Picknick, Musik und Tanz, Spiele für Kinder und Mütter 

gemacht. Kleine Einblicke in die unterschiedlichen Kulturkreise der teilnehmenden 
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Kinder und Mütter runden das Ganze ab. (Quelle: Jahresbericht von Frau Jessica 

Tauß) 

 

Geleitet wird die Gruppe von Frau Jessica Tauß. 

Neben dem Kreisjugendamt unterstützt auch die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) das 

„Mutter-Kind-Café“ durch einen jährlichen Personalkostenzuschuss in Höhe von der-

zeit 400,00 €. 
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XI. Situation auf dem Arbeitsmarkt 
 

1. Allgemeines 
 

Im Bereich der Agentur für Arbeit Neuwied – Geschäftsstelle Altenkirchen- hat sich die 

Arbeitslosigkeit von November auf Dezember 2018 um 26 auf 1.180 Personen erhöht. 

Das waren 151 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. 

Dabei meldeten sich 422 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 1 mehr als vor einem 

Jahr und gleichzeitig beendeten 393 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-23). Seit 

Jahresbeginn gab es insgesamt 5.061 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 466 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 5.076 Abmeldungen von 

Arbeitslosen (-337).  

(Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit) 

Die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) gehört zum Geschäftsstellenbezirk Altenkirchen. 

Eine statistische Auswertung ausschließlich für die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 

erfolgt nicht. 
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Rhein-Zeitung vom 23.03.2018 

 

2. Arbeitslosigkeit in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 
 

 
Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Entwicklung

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Birkenbeul 14 19 20 19 14 7 -50,00%
Bitzen 32 16 12 18 12 15 -53,13%
Breitscheidt 42 42 31 32 26 27 -35,71%
Bruchertseifen 26 24 28 23 16 11 -57,69%
Etzbach 46 42 39 31 24 31 -32,61%
Forst 16 17 12 10 13 7 -56,25%
Fürthen 39 33 36 32 29 34 -12,82%
Hamm (Sieg) 166 161 159 136 144 146 -12,05%
Niederirsen 5 5 6 5 3 6 20,00%
Pracht 33 26 36 38 30 21 -36,36%
Roth 60 65 58 46 43 45 -25,00%
Seelbach 3 4 8 5 4 0 -100,00%
Verbandsgemeinde 
Hamm (Sieg) 482 454 445 395 358 350 -27,39%  
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XII. Demografischer Wandel in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 
 
1. Einwohnerentwicklung 

 

Ortsgemeinde 2000 … 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung
Birkenbeul 453 468 455 472 476 466 465 454 0,22%
Bitzen 825 777 791 774 765 751 746 752 -8,85%
Breitscheidt 972 957 984 989 992 993 997 1.000 2,88%
Bruchertseifen 736 716 759 753 772 769 758 772 4,89%
Etzbach 1.077 1.313 1.328 1.337 1336 1.350 1.355 1.360 26,28%
Forst 614 622 607 603 603 610 619 596 -2,93%
Fürthen 1.243 1.197 1.183 1.182 1196 1.214 1.183 1.194 -3,94%
Hamm (Sieg) 3.637 3.447 3.423 3.430 3407 3.478 3.528 3.554 -2,28%
Niederirsen 118 109 108 112 115 107 108 105 -11,02%
Pracht 1.545 1.532 1.505 1.542 1550 1.539 1.503 1.512 -2,14%
Roth 1.485 1.505 1.495 1.495 1504 1.519 1.516 1.520 2,36%
Seelbach 168 145 141 136 143 140 145 142 -15,48%
VG gesamt: 12.873 12.788 12.779 12.825 12.859 12.936 12.923 12.961 0,68%

Einwohnerentwicklung in % bezogen auf den 31.12.2000
Zahlen der Gemeindestatistik aus dem zentralen Integrationssystem EWOIS (vom 31.12. des Jahres)

 
 
 
Die Einwohnerzahlen aus dem landeseinheitlichen Meldewesen (EWOIS) und denen 

des Statistischen Landesamtes weichen geringfügig voneinander ab, da sowohl die 

Ausgangsbasis als auch die jeweilige Fortschreibung uneinheitlich erfolgt. 

 

2. Entwicklung der Altersstrukturen 

 
Die Bevölkerung in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) wird immer älter. Die nach-

stehende Grafik verdeutlicht, dass sich der Anteil der unter 20jährigen, bezogen auf 

das Jahr 2005, deutlich verringerte (von 23,6 % auf lediglich 21,1 % im Jahre 2012), 

dieser Trend im Jahr 2013 jedoch zunächst stoppte und mit 21,8 % wieder über dem 

Wert des Jahres 2010 liegt. Nach einem Anstieg in den Jahren 2014 bis 2016 

(2014:21,9 %; 2015: 22,0 %; 2016: 22,1 %) sank der Wert im Jahr 2017 wieder ab, auf 

21,8. Im Berichtsjahr bleibt der Wert stabil. Zugleich stieg aber der Anteil der über 

65jährigen von 20,9 % im Jahr 2017 auf nun 21,1 % im Jahr 2018. Hier ist seit dem 

Jahr 2014 eine stetige Vergrößerung des Anteils zu beobachten. Lediglich in den Jah-

ren 202010, 2011 und 2012 war der Wert höher. 
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(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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3. Jugend- und Altersquotient 

 

Zur Verdeutlichung der erheblichen Verschiebungen im Altersaufbau einer Bevölke-

rung wird das Verhältnis verschiedener Altersgruppen zueinander verglichen. Der Ju-

gendquotient beschreibt das Verhältnis der unter 18jährigen auf 100 Erwachsene im 

Alter von 18 bis unter 65. Der Altersquotient das Verhältnis der 65jährigen und Älteren 

auf 100 Erwachsene im Alter von 18 bis unter 65. 

Im Bereich der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) kann diesbezüglich eine Steigerung 

des Jugendquotienten festgestellt werden. Der Anteil der unter 18jährigen im Verhält-

nis zu den Erwachsenen im Alter von 18 bis unter 65 wird also größer. Doch auch der 

Altersquotient steigt und das im Verhältnis zum Jugendquotient deutlich rasanter. 
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4. Bevölkerungsstruktur 

 
Aus der Übersicht ist der Anteil einzelner Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung zu 

entnehmen. Dieser ist der Durchschnittswert der Verbandsgemeinden gleicher Grö-

ßenordnung gegenübergestellt. Während die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) in na-

hezu allen Altersgruppen leicht über dem Durchschnitt liegt, wird dieser bei dem Anteil 

der 50-64jährigen deutlich unterschritten.  

 
(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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5. Natürliche Bevölkerungsbewegung 

 
Schaut man auf den Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung, errechnet aus 

der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle, stellt sich die Bilanz für das Jahr 

2018 wie folgt dar: Den 136 Sterbefällen stehen lediglich 118 Geburten gegenüber. 

Im Vorjahr lag die Zahl der Geburten mit 145 über der Zahl der Gestorbenen mit 

136. Betrachtet man die letzten 10 Jahre, fällt auf, dass dies ansonsten nur in den 

Jahren 2009 und 2010 der Fall war. Im Zeitraum 2011 – 2016 lag die Anzahl der 

Gestorbenen immer über der Anzahl der Geburten. 
 
 

 
(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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6. Wanderungen 

 
Das Wanderungsverhalten der Bevölkerung, hier die Zuzüge in die Verbandsge-

meinde bzw. die Fortzüge über die Grenzen des Gebietes der Verbandsgemeinde 

Hamm (Sieg) hinaus, hat in der Summe die Einwohnerzahl erhöht. Die folgende 

Grafik zeigt die Zu- und Fortzüge in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) ab 1977. 

Vor allem ab dem Jahr 1988 verzeichnet die Verbandsgemeinde eine Steigerung 

des Wandersaldos. Danach befand sich der Wandersaldo fast ausschließlich im po-

sitiven Bereich. Lediglich im Zeitraum 2006 – 2010 lag die Anzahl der Fortzüge über 

dem Anteil der Zuzüge.  

 

 
(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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Rhein-Zeitung vom 12.10.2018 
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XIII. Bildung 
1. Schülerinnen und Schüler am Schulsitz 

 
(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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2. Schülerinnen und Schüler am Wohnort  

 
(Quelle: Statistisches Landesamt) 
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3. Ausbildungsstand bei Arbeitslosen 

 
Der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist zu entnehmen, dass von denen im 

Jahresdurchschnitt 2018 insgesamt 379 Arbeitslosen in der Verbandsgemeinde 

Hamm (Sieg) insgesamt 222 Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

sind. 

Dies entspricht einem Anteil von 58,50 %, der sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht 

hat (2014: 56,69 %, 2015: 58,70 %, 2016: 56,70 %, 2017: 52,73 %). 

 

Dieser neuerliche Anstieg kann nicht erfreuen. Der sich abzeichnende Fachkräfte-

mangel sowie die immer höher werdenden Ansprüche einer technisierten Arbeits-

welt verdeutlichen den hohen Stellenwert der Bildung, insbesondere für die jungen 

Menschen. 
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XIII. Ehrenamt 
 
1. Ehrenamtskarte 

 
Nachdem der Verbandsgemeinderat Hamm (Sieg) durch Beschluss vom 07.05.2015 

die landesweite Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz eingeführt hat, um so ehrenamtlich 

engagierten Menschen mit geldwerten Vergünstigungen die gebotene Anerkennung 

und Wertschätzung zu ermöglichen und die große, unverzichtbare Bedeutung des 

Ehrenamtes für die Gesellschaft hervorzuheben, wurde im Jahre 2018 insgesamt 11 

Ehrenamtskarten beantragt. 

 

2. „Ich bin dabei“ 

 

Die Aktionen im Rahmen der Initiative der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und des 

Bürgermeisters Dietmar Henrich - ICH BIN DABEI! - haben sich erfreulich nachhaltig 

entwickelt und genießen einen ungebremsten Zulauf. 

Begünstigt wurde der Zulauf, neben den attraktiven Angeboten, auch durch die 

Pressearbeit der Aktiven, die nun im für alle Haushalte kostenlosen Mitteilungsblatt 

veröffentlicht werden. 

Folgende Projektgruppen sind weiterhin aktiv: 

 

Die Naturschützer 
Aktion zur Erhaltung der schützenswerten Naturlandschaften durch unterstützende 

Maßnahmen. Pflege von Naturwegen und Biotopen. Hilfe für Bachpaten und Tou-

rismusbüro 

Kümmerer: Klaus Roßbach 
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Wandern -Ich bin dabei- 
Geselligkeit im Kreise neuer Wanderfreunde erleben. Eine Aktion, um Menschen, 

die nicht gerne alleine wandern, dieses organisiert in der Gruppe zu ermöglichen. 

Kümmerer: Heinz-Jürgen Steinhauer 

 

Grimms Enkel 
Alten Menschen Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Vorlesen im Altenheim in der 

Gruppe oder auch am Krankenbett. 

Kümmerer: Egon Kreuzer 

 
Seniorentreff 
Die Aktion Seniorentreff wurde ins Leben gerufen, um Senior/ -innen regelmäßige 

Treffen mit anderen Menschen in der Gemeinde zu ermöglichen. Ziel ist die Schaf-

fung von Gelegenheiten für die Pflege und Gewinnung neuer Kontakte, die Förde-

rung von Geselligkeit und Kommunikation. Eine Aktion gegen Einsamkeit im Alter. 

Kümmerer: Manfred Schmitt 

 

Mogli und Balu 
Idee für ein pädagogisches Projekt. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. 

Kümmerer: Dieter Horn 
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Nach dem zweiten Aufruf der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) im Oktober 2018 zu 

einer erneuten Projektewerkstatt im Rahmen der Aktion -ICH BIN DABEI- meldeten 

sich rund 15 Interessierte, um an einem Projekt mitzuwirken bzw. ein neues ins Le-

ben zu rufen. So entstanden folgende neue Projekte: 

 

Seniorenlotsen 
Die Seniorenlotsen verfolgen das Ziel ratsuchenden Senioren und/oder deren An-

gehörige beim Ausfüllen von Antragsformularen und bei Behördengängen behilflich 

zu sein. 

Kümmerer: Sylvia Link und Christel Barth 

 

Fahrrad-Club 
Im Fahrrad-Club können junggebliebene Senioren in netter Gesellschaft Fahrradtou-

ren unternehmen. 
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XIV. Sonstiges 
 

1. Mindestlohn 

Seit dem 1. Januar 2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn von aktuell 8,84 Euro pro 

Stunde für alle Branchen. Er gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 

im Grundsatz auch für Praktikantinnen und Praktikanten. Ende 2017 sind die Über-

gangsregelungen ausgelaufen, die vorübergehend für bestimmte Branchen Aus-

nahmen vom Mindestlohngesetz zuließen. 

 

Ausnahmen vom Mindestlohn: Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung, Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Beschäftigungsmonaten 

sowie bestimmte Praktikumskonstellationen. Ehrenamtlich Tätige sowie Auszubil-

dende befinden sich weder in einem Arbeits- noch in einem Praktikumsverhältnis 

und haben deshalb keinen Anspruch auf den Mindestlohn. 

 

Die nächste Anpassung des Mindestlohns steht zum 1. Januar 2019 an. Hierzu wird 

die Mindestlohnkommission der Bundesregierung einen Vorschlag machen. 

 

Für verschiedene Branchen bestehen Mindestlöhne, die über dem gesetzlichen 

Mindestlohn liegen. Sie sind in entweder in Tarifverträgen oder in Rechtsverordnun-

gen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) geregelt. 
(Quelle: http://www.sozialpolitik.com/zeitleiste/2018) 

 

 

2. Kindergeld 

Zum 1. Januar 2018 wird das monatliche Kindergeld um zwei Euro pro Kind erhöht: 

Für das erste und zweite Kind werden jetzt jeweils 194 Euro im Monat gezahlt, für 

das dritte Kind 200 Euro, für jedes weitere Kind 225 Euro. 
 (Quelle: http://www.sozialpolitik.com/zeitleiste/2018) 
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3. Bundesteilhabegesetz 

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das in vier Stufen bis 2023 in Kraft tritt, 

bekommen Menschen mit Behinderungen mehr Möglichkeiten der Selbstbestim-

mung. Zum 1. Januar 2018 ist die zweite Reformstufe in Kraft getreten. Ein Kern-

punkt ist die Einführung eines neuen Teilhabeplanverfahrens: Demnach genügt jetzt 

ein einziger Reha-Antrag für das Prüf- und Entscheidungsverfahren, auch wenn der 

Betroffene Leistungen von verschiedenen Trägern benötigt, etwa von Sozial- und 

Integrationsamt, von der Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit oder der 

Unfall-, Kranken- und Pflegekasse. 

 

Zudem müssen alle Rehabilitationsträger Ansprechstellen für Antragsteller, Arbeit-

geber und andere Behörden benennen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales hat ein Förderprogramm für eine verbesserte Beratung aufgelegt. Die Bera-

tungsangebote über Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe sind kostenlos und 

stehen allen Menschen mit (drohenden) Behinderungen und ihren Angehörigen of-

fen. Bundesbehörden müssen Menschen mit geistiger Behinderung auf Anforderung 

Bescheide in Leichter Sprache erklären oder anfertigen. 

 

Der Betrag für Kinderbetreuungskosten während einer medizinischen Rehabilitation 

oder einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben erhöht sich von 130 Euro auf 

160 Euro je Kind und Monat. 
(Quelle: http://www.sozialpolitik.com/zeitleiste/2018) 

 

 

4. Beitragssätze zu den Sozialversicherungen 

In der Regel zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber monatlich Beiträge in die gesetz-

lichen Sozialversicherungen – dazu gehören die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Ren-

ten- und Arbeitslosenversicherung. Wer konkret wie viel bezahlt, hängt vom Ein-
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kommen des Arbeitnehmers ab. Die Beiträge werden als prozentuale Anteile des 

Einkommens berechnet. 

 

2018 sind die meisten Beitragssätze gegenüber 2017 konstant geblieben, nur der 

Beitragssatz zur allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung ist um 0,1 Prozent 

von 18,7 auf 18,6 Prozent (Rentenversicherung) gesenkt worden. Die Beitragssätze 

in der Übersicht: 

◾ allgemeine Rentenversicherung 18,6 Prozent: 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je 9,3 Prozent 

◾ Arbeitslosenversicherung 3,0 Prozent: 

◾ Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je 1,5 Prozent 

◾ Krankenversicherung im Durchschnitt 15,6 Prozent: 

Arbeitgeber zahlt 7,3 Prozent, Arbeitnehmer zahlt 7,3 Prozent plus durch-

schnittlich 1 Prozent Zusatzbeitrag (abhängig von der Krankenkasse) 

◾ Pflegeversicherung 2,55 Prozent: 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je 1,275 Prozent (in Sachsen: Arbeitge-

ber 0,775 Prozent, Arbeitnehmer 1,775 Prozent). Kinderlose Arbeitnehmer ab 

23 Jahren: 1,525 Prozent (in Sachsen: 2,025 Prozent) 

 

Die meisten Sozialversicherungsbeiträge werden jeweils zur Hälfte vom Arbeitneh-

mer und vom Arbeitgeber gezahlt. Bei der Krankenversicherung ist es den Kranken-

kassen allerdings erlaubt, Zusatzbeiträge zu erheben, diese müssen allein von den 

Arbeitnehmern gezahlt werden. Wie hoch die Zusatzbeiträge sind, legt jede Kran-

kenkasse selbst fest. 2017 galt im Durchschnitt ein Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent, 

2018 ist er um 0,1 Prozent gesunken und liegt nun durchschnittlich bei einem Pro-

zent des Bruttolohns. Eine Übersicht über die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Kran-

kenkassen gibt es beim GKV-Spitzenverband. (Quelle: 

http://www.sozialpolitik.com/zeitleiste/2018) 
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Notizen 
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